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Sehr geehrte Frau Fautz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an Ihrem Verfahren.  
Der Vorgang wurde unter der Nummer 2020.0081 bei uns registriert (bitte in 
Folge mit angeben). 
 
Der Bebauungsplan Neubaugebiet „N 5“ soll im Trassenkorridor des Netzver-
stärkungsprojekt Vorhaben 19 des Bundesbedarfsplans Gültigkeit erlangen. 
 
Die TransnetBW GmbH und die Amprion GmbH planen gemeinsam die 
380-kV-Netzverstärkung Urberach-Weinheim-Karlsruhe. Das Projekt ist im 
Bundesbedarfsplan als Vorhaben 19 hinterlegt und wurde erstmalig gesetz-
lich 2013 beschlossen. Es handelt sich um eine Netzverstärkung von 220 kV 
auf 380 kV, um das Übertragungsnetz im Raum Frankfurt bis Karlsruhe leis-
tungsfähiger zu machen und künftige Überlastungen der bestehenden Lei-
tungen zu vermeiden. Die Gesamtleitung ist in zwei Abschnitte – Nord und 
Süd – unterteilt. Für den südlichen, ca.80 km langen Abschnitt Weinheim-
Karlsruhe ist die TransnetBW verantwortlich. Vorhaben 19 befindet sich der-
zeit in der Bundesfachplanung. Für den Abschnitt Süd ist die Abgabe des 
Antrags nach §8 Netzausbau-Beschleunigungsgesetz für Ende 2020 vorge-
sehen. 
 
Das Vorhaben 19 wurde umfangreich und frühzeitig kommuniziert. Es gab meh-
rere Informationsveranstaltungen und Gespräche mit den Gemeindevertretern 
der betroffenen Kommunen. Die Gespräche waren hierbei auch mit der Bitte 
verbunden, bestehende Leitungen und die zukünftige Entwicklung von Versor-
gungsinfrastruktur bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
 
Die TransnetBW untersucht im Raum Eggenstein-Leopoldshafen neben einer 
Leitungsführung in der Bestandstrasse zwei Alternativen, die eine Umgehung 
des Siedlungsbereiches ermöglichen sollen.  
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Die Alternative, welche zuerst entlang der B36 und anschließend entlang der 
Gemeindegrenze Eggenstein-Leopoldshafen und Karlsruhe-Neureut (nördlich 
des Kiesabbaus) verläuft, wurde im Rahmen der Antragskonferenz durch Vertre-
ter aus der Region in das Verfahren eingebracht. 
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle erneut dazu auffordern, für die 
Netzverstärkungsmaßnahme und die Trassenkorridor-Alternativen ausreichend 
Platz zu lassen. 
 
Durch eine Ausweisung des Bebauungsplans Neubaugebiet „N 5“ bis zur Bun-
desstraße wird die Durchgängigkeit des Korridors stark eingeschränkt bzw. so-
gar gefährdet.  
 
Bis uns ein konkreter Entwurf des Neubaugebietes vorliegt, müssen wir davon 
ausgehen, dass sich die Bebauung bis an den Rand der Abgrenzung zieht. Wir 
widersprechen daher der Ausweisung des Bebauungsplans Neubaugebiet „N 
5“ bis zur der westlichen Seite der B36. 
 
Abschließend gehen wir auf einige Ungenauigkeiten in der „Baulandentwick-
lungsstudie „N 5“ in Eggenstein-Leopoldshafen“ ein und bitten um Berichti-
gung bzw. Beachtung. 
 

• Unter „2. Darstellung der Ausgangssituation - Planungsrechtliche Aus-
gangssituation“ wird die Festlegung getroffen „…Die gewünschte Ab-
grenzung des Gebiets „N 5“ kann im neuen FNP übernommen wer-
den…“  
Dem ist nicht so, da wir der Ausweisung des Wohngebiet EL-W-002 im 
FNP 2030 bis zur Bundesstraße B36 ebenfalls, aus oben genannten 
Gründen, wiedersprechen mussten. Hier ist die endgültige Entschei-
dung und den Umgang mit unserem Widerspruch durch den Nachbar-
schaftsverband Karlsruhe zum FNP 2030 abzuwarten. 
Im Regionalplan ist das Gebiet des jetzt geplanten Neubaugebiet „N 5“ 
in seiner verkürzten Version, eindeutig ersichtlich. Eine Ausweitung bis 
an die Bundesstraße B36 ist nicht vorhanden.  
Es kann also keines Falls von einer regionalplanerischen Konformität 
ausgegangen werden. 
 

• Unter „4.2 Vorzugsvariante“ Wird die Möglichkeit genannt im Bereich 
der B36 eine Lärmschutzanlage (Wall / Wand) zu errichten bzw. in die-
sem Gebiet und im Bereich des Waldabstandes einen Teil des Arten- 
und Naturschutzrechtlichen Ausgleichs umzusetzen. 
Wir bitten hier um eine enge Abstimmung, da diese Maßnahmen die 
Durchgängigkeit des Korridors erheblich behindern könnten. 
 

• Zu „7. Zusammenfassung und Ausblick“, obwohl die Gemeindeverwal-
tung von Eggenstein-Leopoldshafen frühzeitig über unsere Planung in-
formiert und darin eingebunden wurde und wir folglich davon ausge-
hen können, dass unsere Planung auch bei der Erstellung der Bauland-
entwicklungsstudie bekannt war, ist die Formulierung „Im Rahmen der 
Baulandentwicklungsstudie wurden diverse wichtige Voruntersuchun-
gen durchgeführt, die alle zusammen aufzeigen, dass einer baulichen 
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Entwicklung des Gebiets „N 5“ keine wesentlichen Restriktionen ge-
genüber stehen.“ unseres Erachtens nach unrichtig, da wir aus der Bau-
landentwicklungsstudie nicht ersehen können, dass unser Netzbaupro-
jekt berücksichtigt wurde. 

 
 
Bitte beteiligen Sie uns auch weiterhin an Ihrem Verfahren. Für Rückfragen ste-
hen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 

i. A. Thomas Kretschmer  
Manager Bauleitplanung / externe Planungsverfahren  
Genehmigungen & Dialog Netzbau  


